
tionalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die 
erforderlichen Maßnahmen zur Durcbfflbrung dieser Resolu
tion treffen können, und ersucht den Generalsekretär außer
dem, der Generalversamm1ung auf ihrer fiInfzigsten Thgung 
lIber die Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu eIstatten: 

22. ersucht den Sonderallsschuß, diese Frage auch 
weiterhin ZU prüfen und der Generalversamm1ung auf ihrer 
fDnfzigsten Thgung dariIber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsilvmg 
9. Dezember 1994 

4"42. Von den MitglIedstaaten angebotene Studien. und 
AusbDdnngsil .. 'lgIIehkelten ftIr EInwohner der Ge
biete ohne Selbstregieruug 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/48 vom 10. Dezember 
1993, 

nach Priifung des gemllß ihrer Resolution 84S (IX) vom 
22. NovemheI 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs 
lIber von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsm6fichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung , 

Im BewqfJtseIn der Bedeutung, die der Förderung des 
bi1dungsmliBigen Fortschtitts der Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung zukommt, 

fest davon Uberzeugt, daß es sehr wichtig ist, auch weiter
. hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser 
Angehcte zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Sch6ler 
und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an 
Bildungs- und Ausbi1dungsbilfe gedeckt werden kann, sowie 
die Auffassung _Iletend, daß Schüler und Studenten in 
diesen Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angehcte zu 
nutzen, 

1. nimmt den Bericht des Generalsekretärs z.ur Kenntnis; 

2. dankt deqjenjgen Mitg1iedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfl1gung 
gestellt haben; 

3. blltet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen 
Gebiete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabblingig
!reit erlangt haben, jetzt und auch Idlnftig großzügig Studien
und Ausbi1dungsmöglichkeiten anzubieten und den Idlnftigen 
Schfllern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur 
Verfl1gung zu stellen; 

4. fordert die Verwaltungsml!chte nachdrfJckllch fJIif, in 
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame 
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von 
Informetionen lIber die von den Staaten angebotenen Studien
und Ausbildungsmögllchkeiten zu treffen und alle notwendi
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schöler und 
Studenten diese Angebote nutzen können; 

S. BmlChtdenGeneralsekretär,derGeneralversannnlung 
auf ihrer fDnfzigsten Thgung IlheI die Durcltt'ilbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten; 

" A149/413. 

6. lenkt die Arifmerksamkelt des Sonderausschnsses für 
den Stand der Verwirklichung der Erk1iirung lIber die GewIIh· 
rung der Unabblingigkeit an koloniale Länder und Völker auf 
diese Resolution. 

83. PlenDniIt.ung 
9. Dezember 1994 

4"43. Die Situation In den bese1zteu GebIeten ~ 

Die Generalversammlung, 

In Bekrilftigung der einschlägigen Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen, insbesondere des Grundsatzes der 
UnzullIssigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs, 

betonend, wie wichtig die Bemllhungen om die WJederher
stellung des Friedens im gesamten Hoheitsgebiet der RepubIlk 
Kroatien sowie um die Erhaltung der territoria1en Unversebrt
heit Kroatiens innerhalb der international anerkannten Grenzen 
sind; und in dieser Hinsicht betonend, daß die Gebiete, die 
Schutzzonen der Vereinten Nationen bilden, feste Bestandteile 
des Hoheitsgebiets der Republik sind, 

hiJchst beunruhl.gt und besorgt darI1heI, daß die in den 
serbisch kontrollierten Teilen Kroatiens herrschende Lage de 
facto einen Besetzungszustand von ThiIen des souverllnen 
kroatischen Hoheitsgebiets erm6g1icht und fOrdert und somit 
eine ernste Gefahr für die Souverilnitiit und territoriale Un
versebrtheit der Republik Kroatien darstellt, 

die verabscheuungswiirdigen Politiken und Praktiken der 
ethnischen Slluberung und deren Folgen sowie alle anderen 
Verstöße gegen das humanitllre Völketrecht verwerfend, 

betonend, daß die serbisch kontrollierten Gebiete Kroatiens 
unter der strikten Aufsicht der internationalen Clemeinschaft 
friedlich wieder dem Rest des Landes eingegliedert werden 
milssen, 

sowie betonend, wie wichtig es ist, daß alle Staaten in der 
Region des ehema1igen Jugos1awien die internationalen 
Grenzen gegenseitig anerkeunen, und unter Hinweis auf alle 
einschlligigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu dieser Frage, 

1. bekundet Ihre Entschlossenheit, die Achtung der 
Souverilnitiit und territorialen Unversebrtheit der RepubIlk 
Krmitien zu gewllbrleisten; 

2. fordert alle Paneien, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), fJIif, allen Resolutio
nen des Sicherheitsrats betleffend die Sitoation in Kroatien 
uneingeschränkt Folge zu leisten und die territoriale Un
versebrtheit Kroatiens genauestens zu achten, und gelangt in 
dieser Hinsicht zu dem Schluß, daß ihre auf die Integration der 
besetzten Gebiete Kroatiens in das Verwaltungs.., MilltIIr-. 
Bildungs-, Verkehrs- und Kommunikationss der Bundes
republik gerichteten Aktivitliten unrechtmllßig und null und 
nichtig sind und sofort eingestellt werden mlIssen; 

3. ersucht die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro), den selbsternannten Behörden in den serbisch 
konIIollierten 'lbi1en Kroatiens ab sofort keinerlei militiIrische 
und logistische Unterstiltzung mehr zu gewilhren; 

4. verurteilt die selbsternannten serbischen Behörden in 
den serbisch kontrollierten Gebieten Kroatiens entichleden 
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wegenlbrermi1itantenAktionen, die zur etlmischen Sliuberung Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 
der Schutzzonen der Vereinten Nationen gefflhrt haben. und 14. Dezember 1960 mit der Erldiirung lIher die Gewiibrung der 
wegen lbrer konstanten Weigerung. den clnsc:blllgigen Resolu- Unabhängigkeit an kolonia\e Llinder und Völker. 
tionen des Sicherheitsrats Folge zu leisten; 

5. bekrliftlgt Ihre Unte1WlfJtzung fIIr den Grundsatz, 
wonach alle in den serbisch kontrollierten "!eilen Kroatiens 
unter Nötigung zustande gekommenen Erkilirungen oder 
Verpflichtungen. insbesondere soweit sie Grund und Boden 
sowie Vennögen betreffen, gilnzlich null und nichtig sind; 

6. bekrliftlgt das Recht aller Flüchtlinge und Vertriebe
nen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, mit Unter
stötzung der internutionalen Gemeinschaft in Sicherheit und 
Würde freiwillig an ihre Heimstlltten zurückzukehren. und 
stellt in dieser Hinsicht fest, daß die VoIkszllhlung von 1991 
die Grundlage fIIr die Ermittlung der demograpbischen 
Struktur der Republik Kroatien bildet; 

7. fordert nac1ubiJckllch, daß die Staatsgewalt der 
Republik Kroatien im gesamten Hoheitsgebiet Kroatiens 
wiederhergestellt wird, und fordert außerdem nachdrOcklich, 

. daß die Menschenrechte und die Rechte der Minderhclten in 
dem Hoheitsgebiet Kroatiens. so auch das Recht auf Autono
mie im Einklang mit der Verfassung der Republik Kroatien 
und den anerkannten intemationalen Notmen auf das genaue
ste geachtet und Anstrengungen untemommen werden, WB im 
Rahmen der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien eine politische Lösung herbeizufOhren; 

8. fordert die gegenscltige Anerkennung der Republik 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) innerhalb lbrer bestehenden intemationa\ an
erkannten Grenzen; 

9. spricht der Schutztruppe der Vereinten Nationen Ihre 
Anerkennung aus fIIr ihre kontinuierlichen Bemühungen bei 
der Wahrnehmung lbrer Aufgaben im Hoheitsgebiet der 
Republik Kroatien und unterstreicht in diesem Zusammenhang 
die wichtige Rolle, die ihr bei dem Friedensprozeß insgesamt 
und der erfolgreichen friedlichen Wiedereingliederung der 
serbisch kontrollierten Gebiete Kroatiens zukommt; 

10. fordert aqfienIem. daß die Waffenruhevereinbarungen 
im Hoheitsgebiet Kroatiens voll eingehalten werden. und 
spricht sich nachdrOckIich dafIIr aus, daß die direkten Ver
handlungen in enger Zusammenarbeit mit der lntemationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien wiederaufgenom
menwerden; 

11. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversamm\ung 
auf lbrer filnfzigsten Thgung einen umfassenden Bericht über 
die Durchfilhrung dieser Resolution vorzuIegen. 

83. Plenarsitzung 
9. Der.ember 1994 

49/44. Wesfsehara-Frage 

Die Generalversammlung. 

nach eingehender Behandlung der Westsabara-Frage, 

in Bekrt/ftl8Ullg des unverlloßerlichen Rechts aller Völker 
auf Selbstbestimmung und l.Tnabldlngigkeit gemäß den 
GnnWslltzen der Chatte der Vereinten Nationen und der 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48149 vom 10. Dezember 
1993. 

sowie unter Hinweis darauf. daß das Königreich Marokko 
und die Freute PopuIar pere Ia Liberaci6n de Saguie el-Hamra 
y de Rfo de Oro em 30. August 1988 den VorschIIIgen grund
slItzHch zugestimmt haben, die vom GenereIsekretlir der 
Vereinten Nationen und dem emtierenden Vorsitzenden der 
Versammlung der Staats- und Reglerungschefs der Organisa
tion der afrt1canisc:ben Einheit im Rahmen ihres gemeinsameu 
Gute-Dienste-Auftrags unterbreitet wurden. 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 621 (1988) vom 20. September 1988. 658 (1990) vom 
27. Juni 1990.690 (1991) vom 29. April 1991. 725 (1991) 
vom 31. Dezember 1991 und 809 (1993) vom 2. März 1993 
zur Westsabara-Frage, 

mit Genugtuung erInnemd an das lnktafltreten der Waffen
ruhe in Westsabara em 6. September 1991 im Einklang mit 
dem von den beiden Parteien akzeptierten Vorschlag des 
GeneraIsekretll 

im Hinblick auf die Resolution 907 (1994). die der Si
cherheitsmt em 29. März 1994 verebscbiedet hat, 

Kenntnis nehmmut von der Erkillrung. die der PrIIsident des 
Sicherheitsrats em 29. Juli 1994 abgegeben hat"'. 

mit Genugtuung Ober die Ernennung von Erik Jensen zum 
Stellvertretenden Sondetbeauftragten des Generelsekretärs fIIr 
Westsahara und die Fortschritte, welche die Identifizierungs
kommission der Mission der Vereinten Nationen fIIr das 
Referendwn in Westsabara unter seiner Leitung erzielt hat, 

betonend. wie wichtig und niltzlich die Wiederaufnahme 
der direkten GesprIIche zwischen den beiden genannten 
Parteien ist, demit ein K1ima geschaffen wird, das der zUgigen 
und wirksamen Umsetzung des Regelungsplans filrderlich ist, 

nach Prlifung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sondereusschusses fIIr den Stand der Verwirklichung der 
Erkilirung über die Gewlllmntg der Unabhängigkeit an 
kolonia\e Llinder und VÖlker"'. 

:wwIe nach Prtjfung des Berichts des Generelsekretärs8
'. 

1. nimmt mit DDIIk KenntnIs von dem Bericht des Gene
raIsekretärs; 

2. wIlrdigt die Meßnehmen des Generalsekretllrs und des 
Personals der Mission der Vereinten Nationen fIIr das Referen
dwn in Westsehara mit dem Ziel. die Westsabara-Frage durch 
die Umsetzung des RegelungspIans beizuIegen; 

3. bekundet erneut ihre Unte1WlfJtzung fIIr die weiteren 
Bemühungen des GeneraIsekretli um die Abhaltung eines 
von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der 

"SlPRSTß994/39; siebe 0jf/:IJJl1u l'roIunIroII des __ 
N~_ Jahr,l/esoIuIIonen und _ des ~ 
1994. 

.. 0jf/:IJJl1u Pratokoll de Genera/venommIung, N61I1IU1IIivIenJ.,. 
Tagung, IIeiIage 23 (N49f13) Kap. vm. 

.. A/49/492. 




